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£*£ Technische Lieferbedingungen für Geokunststoffe im Erdbau des Straßenbaus 
(TL Geok E-StB 19)
1. ARS Nr. 18/2005 vom 05.07.2005; Einführungsschreiben des Innenministeriums 
Baden-Württemberg vom 27.10.2005, Az.: 83-3945.29/10

Anlagen
ARS Nr. 12/2019 vom 01.08.2019, Az.: StB 28/7182.8/3-ARS-19/12-3199008

Allgemeines

1) Mit dem beigefügten Allgemeinen Rundschreiben (ARS) Nr. 12/2019 des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) werden die 
Technischen Lieferbedingungen für Geokunststoffe im Erdbau des Straßen
baus TL Geok E-StB 19, Ausgabe 2019 bekannt gegeben.

2) Die TL Geok E-StB 19 enthalten die Anforderungen an Geotextilien, geotextil- 
verwandte Produkte und Dichtungsbahnen die im Erdbau und in Entwässe
rungsanlagen des Straßenbaus eingesetzt werden.

Anwendung in Baden-Württemberg

3) Die TL Geok E-StB 19 sind im Bereich der Bundesfernstraßen in der Baulast 
des Bundes und der Landesstraßen in der Baulast des Landes anzuwenden 
und ersetzen die derzeit gültigen TL Geok E-StB 05.

4) Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, die TL Geok E-StB 19 für die 
in ihrer Baulast befindlichen Straßen ebenfalls anzuwenden. Die Regierungs
präsidien werden gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise als untere Ver
waltungsbehörden zu informieren.

Bezug der Unterlagen

5) Die TL Geok E-StB 19 sind beim FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Straße 17, 
50999 Köln zu beziehen.



Schlussbestimmungen

6) Das unter Bezug genannte Schreiben wird hiermit aufgehoben.

7) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 
01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden- 
Württemberg im Internet- und Intranetangebot der Abteilung Landesstelle für 
Straßentechnik beim Regierungspräsidium Tübingen im Sachgebiet 3 Erd- und 
Grundbau, Entwässerung, Landschaftsbau im Sachgebiet 3.8 Geotextilien ein
gestellt.

gez. Uhlmann



Bundesministerium für Verkehr                                Bonn, den 1. August 2019
und digitale Infrastruktur
StB 28/7182.8/3-ARS-19/12/3199008

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 12/2019
            Sachgebiet 03.8: Erd- und Grundbau, Entwässerung, 

Landschaftsbau; Geotextilien

Oberste Straßenbaubehörden der Länder

n a c h r i c h t l i c h :

Bundesanstalt für Straßenwesen 
Bundesrechnungshof
DEGES: Deutsche Einheit
DEGES: Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Betreff: Technische Lieferbedingungen für Geokunst-
stoffe im Erdbau des Straßenbaus, Ausgabe 2019, 
(TL Geok E-StB 19)

Bezug: 1. ARS-Nr. 18/2005 vom 5.7.2005 – S 17/38.56.00/1 Va 05 
(Tech nische Lieferbedingungen für Geokunststoffe im Erdbau des
Stra ßenbaues, Ausgabe 2005 (TL Geok E-StB 05))

Die „Technischen Lieferbedingungen für Geokunststoffe im Erdbau des Stra-
ßenbaus“, Ausgabe 2019, (TL Geok E-StB 19) sind von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. im Einvernehmen mit mir und den
Obersten Straßenbaubehörden der Länder aufgestellt worden. Sie enthalten
Anforderungen an Geotextilien, geotextilverwandte Produkte und Dichtungs-
bahnen, die im Erdbau und in Entwässerungsanlagen des Straßenbaus einge-
setzt werden.
Ich gebe die TL Geok E-StB 19 hiermit bekannt und bitte, sie für den Bereich
der Bundesfernstraßen einzuführen. Im Interesse einer einheitlichen Hand -
habung empfehle ich, die TL Geok E-StB 19 auch für Vorhaben in Ihrem Zu -
stän digkeitsbereich einzuführen. Ich bitte, mir eine Kopie Ihres Einführungser-
lasses zu übersenden. 
Mein Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 18/2005 (Bezug 1.)
hebe ich auf.



Die TL Geok E-StB 19 wurden notifiziert (Notifizierungs-Nr. 2018/481/D) ge -
mäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet
der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informa -
tionsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17. 9. 2015, S. 1). 
Die TL Geok E-StB 19 sind beim FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Str. 15-17,
50999 Köln zu beziehen.

Im Auftrag

Gerhard R ü h m k o r f


